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Gebühren und Kosten Das Heidelberger Abfallgebührensystem enthält zahlreiche Anreize zur Abfallvermei-
dung. Damit bietet die Stadt einen großen Gestaltungsspielraum mit einer korrekten 
Abfalltrennung die individuellen Gebühren und Kosten selbst zu bestimmen. Die Höhe 
der Gebühren und somit auch die Höhe der Kosten wird bestimmt durch den jeweiligen 
Leistungsumfang und damit das eigentliche Serviceangebot, dass in Anspruch genom-
men wird. Grundlage für die Gebührenberechnung sind die Zahl, Art und Größe der 
aufgestellten Abfallbehälter, die Häufigkeit der Abholung (Entsorgungsrhythmus) und 
die Art der Abholung (Serviceart). An den Recyclinghöfen können unter anderem Wert-
stoffe (bspw. Grünschnitt, Papier, Schrott) abgegeben werden, da dies in der Jahresge-
bühr (=Einheitsgebühr) enthalten ist. Zweimal im Jahr bietet die ASZ eine Sperrgut-
sammlung ohne zusätzliche Gebühr an.

Das Gebührensystem der Stadt Heidelberg ist mit 220 Gebührensätzen sehr umfas-
send. Einen Schwerpunkt bilden die Jahresgebühr und die Leistungsgebühren für die 
Restabfallentsorgung. Die Jahresgebühr beinhaltet ausschließlich Vorhaltekosten so-
wie Kosten des umfassenden abfallwirtschaftlichen Angebots, die unabhängig sind 
vom jeweils genutzten Restabfallbehältervolumen.

Künftig soll die Jahresgebühr als eine personenabhängige, grundstücksbezogene Jah-
resgebühr gestaltet werden, um eine langfristige Gebührenstabilität zu erreichen.
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Kooperationen
Die Zusammenarbeit in Kooperationen ist in Heidelberg vor allem in der Metropolregi-
on seit Jahrzehnten bewährte Tradition. Seit dem Jahr 1992 kooperieren die Städte Hei-
delberg und Mannheim sowie der Rhein-Neckar-Kreis bei verschiedenen abfallwirt-
schaftlichen Aufgaben und Fragestellungen. Der ursprüngliche Zweckverband 
Abfallwirtschaftliche Zusammenarbeit Rhein-Neckar (ZARN) wurde vor Jahren aufge-
löst. Die enge Zusammenarbeit mit dem Stadtraumservice Mannheim und der AVR 
Kommunal AöR des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) besteht jedoch weiterhin und zielt dar-
auf ab, gemeinsame Themen im Netzwerk zu bearbeiten und Ressourcen zu bündeln, 
um die Abfallentsorgung in der Region effizient und nachhaltig zu gestalten. Die Zu-
sammenarbeit erstreckt sich dabei auf verschiedene Bereiche. Insbesondere zählte 
hierzu auch die gemeinsame, zeitgleiche Bearbeitung der jeweiligen Ausschreibung 
über die Entsorgung des Restabfalls. Hierdurch können Synergieeffekte erzielt werden, 
wichtige Themen wie die Marktbeobachtung im Netzwerk bespielt werden und die ex-
terne Begleitung gemeinsam beauftragt werden, um Kosten zu sparen.

Daneben findet auch eine gemeinsame Behandlung der Bioabfälle der Städte Heidel-
berg und Mannheim im Kompostwerk Wieblingen statt. Auf der Deponie Friesenhei-
mer Insel in Mannheim werden im Gegenzug Asbest, Eternit und Inertstoffe (nicht re-
cyclingfähige Baustoffe) deponiert.

Zum 1. März 2024 gründen die Städte Heidelberg und Mannheim den gemeinsamen 
ZvBE zur Behandlung von Bioabfällen. Die Aufgabe des Zweckverbands besteht darin, 
die Bioabfälle zu verwerten. In einem zweiten Schritt wird ein privater Partner gesucht, 
der die Planung und den Bau einer Bioabfallvergärungsanlage als Vorschaltanlage zum 
Kompostwerk in Wieblingen durchführt.

Weitere enge Kooperationen und Netzwerkarbeiten werden mit Ludwigshafen und 
Mainz gepflegt. Mit Mainz wird seit Jahrzehnten gemeinsam im Rahmen der Papieralli-
anz die europaweite Ausschreibung des Altpapiers mit nachhaltigen und sehr wirt-
schaftlichen Ergebnissen durchgeführt.

Zudem gibt es regelmäßige landesweite Abstimmungen und eine Netzwerkarbeit in 
Projektgruppen (z. B. in den Themenfeldern Alttextilien, Nachhaltigkeit in der kommu-
nalen Abfallwirtschaft) zwischen den Kommunen, um Herausforderungen in der Abfall-
wirtschaft zu besprechen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Lösungsan-
sätze unter Berücksichtigung der jeweiligen ortsspezifischen Gegebenheiten zu finden. 

Darüber hinaus erfolgt eine Zusammenarbeit der Stadt Heidelberg mit weiteren Städ-
ten aus dem VKU/VKS. Insgesamt trägt die interkommunale Zusammenarbeit in der 
Abfallwirtschaft dazu bei, durch intensive Netzwerkarbeit eine nachhaltige Kreislauf-
wirtschaft zu fördern, Ressourcen zu schonen und die Abfallentsorgung in der Region 
effizient zu gestalten.
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Ziele der Heidelberger 
Abfallwirtschaft

Erstellung eines Abfallvermeidungskonzepts

Die Stärkung der Abfallvermeidung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die 
damit verbundene Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbebetriebe 
gehören zu den wichtigsten Zielen der Stadt Heidelberg und sollen daher künftig noch 
stärker in den Fokus rücken. Hierzu wird im Fortschreibungszeitraum des AWKs ein Abfall-
vermeidungskonzept erstellt. Im Abfallvermeidungskonzept sollen unter anderem die 
folgenden Ziele, Maßnahmen und Prüfaufträge aufgegriffen werden:

Umsetzung des Abfallvermeidungsprogramms des Bundes
Im Zuge der Erstellung des Abfallvermeidungskonzepts werden die Maßnahmen des 
Abfallvermeidungsprogramms des Bundes aufgenommen. 

Stärkung und Ausbau weiterer Reparatur-Cafés und Unterstützung 
von Reparatur-Netzwerken
Durch das Angebot der Verschenk- und Tauschbörse existiert seit Jahren in der Stadt 
Heidelberg ein Angebot, das die Vorbereitung zur Wiederverwendung stärkt. Im Zuge 
der Erstellung des Abfallvermeidungsprogramms soll auch die zweite Stufe der Abfall-
hierarchie weiter ausgebaut werden. Hierzu soll geprüft werden, inwieweit Angebote 
für Reparatur-Cafés initiiert und gefördert werden können. In Anlehnung an Aktivitäten 
anderer Städte (z.B. Reparatur Bonus in Leipzig) sollen kooperative Modelle mit den ca-
ritativen Verbänden geprüft werden. 

Großwohnanlagen
Darüber hinaus soll ein Fokus auf Großwohnanlagen und deren Trennverhalten gelegt 
werden. Oftmals ist es für deren Bewohnerinnen und Bewohner schwierig, die Gesamtab-
fallmenge der Anlage zu steuern. Das individuelle Abfalltrennverhalten beeinflusst in vie-
len Fällen das Gesamttrennverhalten der Großwohnanlage in geringem Maße. Frustration, 
Resignation und Abkehr von eigentlich guten Verhaltensweisen im abfallwirtschaftlichen 
Sinne sind die Folge. Die ASZ plant deshalb objektbezogene Projekte, die Personen er-
reichen sollen, die bisher ein schlechtes Trennverhalten haben. 

Stärkung der Wiederverwendung in Verbindung zum Neukonzept 
Sperrgutsammlung
Auch bei der Neukonzeption der Sperrgutsammlung – schonende Sammlung mit nach-
gelagertem Vertriebsweg (Gebrauchtwarenkaufhaus) wird die Stärkung der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung berücksichtigt. Hierdurch könnten mehr Möglichkeiten für die 
Bevölkerung geschaffen werden, gut erhaltene Gegenstände wiederzuverwenden und 
somit Abfall zu vermeiden. 

Reduzierung von Lebensmittelverschwendung 
Das Thema Lebensmittelverschwendung ist gemäß KrWG durch den örE im Zuge der 
Abfallberatung zu bearbeiten. Es soll verstärkt auf eine Vermeidung von Lebensmittel-
abfällen hingewirkt werden. Dieser Aspekt soll im Abfallvermeidungsprogramm in Ko-
operation mit dem Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie aufgegriffen 
werden. 

Fortschreibung Altkleiderkonzept 
Das bestehende Altkleiderkonzept wird fortgeschrieben. Zielsetzung ist dabei, die Wieder-
verwendung der gesammelten Alttextilien noch nachhaltiger zu gestalten, indem mehr 
Sammelware direkt vor Ort über Secondhandkaufhäuser, Kammern, etc. verwendet wird. 
Die Vergabe der stadtweiten Sammlung über die zentralen Container und anschließende 
Sortierung und Verwertung soll über eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Weiterhin 
soll in den sozialen Medien die Bevölkerung stärker auf das Thema sensibilisiert werden 
(z. B. Ressourcenverbrauch, Steigerung der Wiederverwendung, weniger Konsum etc.).
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Bioabfall

Durch ein Paket von Maßnahmen und Prüfaufträgen soll im Fortschreibungszeitraum 
des AWKs eine Steigerung der getrennt erfassten Bioabfallmengen und die Steigerung 
der Bioabfallqualität erreicht werden:

Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen
Die Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf ab, die Vorteile der Bioabfallbe-
hälter und die Notwendigkeit einer Erfassung ohne Störstoffe aufzuzeigen.

Durchführung von Kontrollen der Bioabfallbehälter
Vor dem Hintergrund der steigenden Qualitätsanforderungen in der BioAbfV soll der 
Störstoffgehalt mit regelmäßigen manuellen Kontrollen ermittelt und reduziert wer-
den. Dies soll durch den Einsatz von Detektionssystemen an den Abfallsammelfahrzeu-
gen unterstützt werden.

Durchführung von Kontrollen der Restabfallbehälter 
Sensibilisierung der Bevölkerung und Ausschöpfung von Potenzialen im Restabfall. 

Durchführung von Sortieranalysen im Zweijahresrhythmus, um die 
Veränderungen zu überprüfen.

In einem ersten Schritt wird zum 1. Januar 2025 bereits der Abfuhrrhythmus der Bioab-
fallabfuhr von zweiwöchentlich bzw. wöchentlich in den Sommermonaten auf einen 
ganzjährigen wöchentlichen Abfuhrrhythmus umgestellt. Dadurch soll eine höhere 
Menge und ein verringerter Störstoffeintrag erreicht werden.

Sperrgut

Im Rahmen einer Neukonzeption zur Sperrgutsammlung und –entsorgung soll die be-
stehende Systematik angepasst werden. Dazu werden die folgenden Maßnahmen um-
gesetzt bzw. Prüfaufträge betrachtet: 

Einsatz mehrerer Sammelfahrzeuge zur getrennten Erfassung von 
verschiedenen Fraktionen
Zukünftig erfolgt eine getrennte Erfassung des Altholzes bereits am Grundstück durch 
den Einsatz eines weiteren Sammelfahrzeugs. Im Vergleich zur derzeit praktizierten 
nachgelagerten Sortierung erfolgt hierdurch eine noch bessere Abschöpfung des 
Wertstoffes Altholz aus dem Sperrgut und eine Steigerung der stofflichen Verwertung.

Schonende Sperrgutsammlung von noch gebrauchsfähigen Ge-
genständen mit nachgelagertem Vertriebsweg
Zukünftig sollen die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Sperrgutanmeldung be-
reits Angaben darüber machen, ob es sich bei dem Sperrgut um noch gebrauchsfähige 
Gegenstände handelt. Es soll geprüft werden, ob und inwieweit eine getrennte scho-
nende Abfuhr von gebrauchsfähigen Gegenständen zu bestimmten Terminen angebo-
ten werden kann. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist ein nachgelagerter Absatz-
weg für die Gegenstände. Es sollen darüber hinaus Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
wo diese Gegenstände auch abgegeben werden können. 

Gesamtkonzeption Recyclinghöfe

Die Stadt Heidelberg betreibt aktuell fünf Recyclinghöfe, an denen eine Vielzahl an Ab-
fällen und Wertstoffen abgegeben werden können. Im Rahmen einer konzeptionellen 
Analyse soll geprüft werden, ob mit diesen Recyclinghöfen in der heutigen Form die o. 
g. anstehenden Herausforderungen zu bewältigen sind und welche Maßnahmen für 
eine zukunftsorientierte Ausrichtung erforderlich sind. Die Ergebnisse werden in einer 
„Gesamtkonzeption Recyclinghöfe“ zusammengetragen. Dabei sind die folgenden As-
pekte zu beachten:

Gestaltung zukunftsorientierter Recyclinghöfe
Neben der Frage der sinnvollen Anzahl und Größe (mehrere kleine oder zwei bis drei 
größere Recyclinghöfe) werden auch die Öffnungszeiten im Hinblick auf eine möglichst 
umfassende Verfügbarkeit geprüft. So bieten neue digitale Zugangsformen die Mög-
lichkeit, Recyclinghöfe auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten rund um die Uhr 
zu nutzen.

Im Rahmen der Neuausrichtung der Recyclinghöfe sollen die Möglichkeiten zur ver-
stärkten getrennten Annahme von Fraktionen und der direkten Separierung von Stoff-
strömen auf den Höfen geprüft werden. Auch die Annahme neuer Fraktionen (z. B. 
Photovoltaikmodule), die zu erwartenden Mengensteigerungen zum Beispiel bei Batte-
rien sowie die separate Abgabemöglichkeit von wiederverwendbaren Gegenständen 
sollen geprüft werden.

Bauliche Maßnahmen auf den Recyclinghöfen
Im Zuge der Gesamtkonzeption sollte neben den abfallwirtschaftlichen Fragestellun-
gen mit Blick auf sicherheitstechnische Aspekte sowie die Kundenfreundlichkeit auch 
die bauliche Gestaltung (z. B. Barrierefreiheit) und betriebliche Aspekte (z. B. Trennung 
von Anlieferer- und Betriebsverkehr auf dem Gelände) bewertet werden .

Gesamtkonzeption schadstoffhaltiger Abfälle

Die aktuelle Erfassungssystematik von schadstoffhaltigen Abfällen muss vor dem Hin-
tergrund von Entsorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, bauliche Situation und der 
rechtlichen Anforderungen überprüft werden. 

Betrachtung und Bewertung neuer bzw. weiterer Erfassungssyste-
me
Im Zuge der Erstellung der Gesamtkonzeption schadstoffhaltiger Abfälle werden mög-
liche Alternativen mit neuen bzw. weiteren Erfassungssystemen betrachtet und bewer-
tet (z. B. Schadstoffmobil, teilstationäre Lösung, eigenes Personal). 

Bauliche Gestaltung der Schadstoffsammelstellen
Die aktuelle Situation wird analysiert und der Bedarf an Neugestaltung unter Beach-
tung sicherheitstechnischer Aspekte, Kundenfreundlichkeit, baulicher Anforderungen 
(Barrierefreiheit) und künftiger Entwicklungen geprüft. 
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Konzeption Wertstoffinseln 

Prüfung der Erweiterung der bestehenden Wertstoffinseln (der-
zeit Erfassung von Altkleidern und Altglas) um weitere Wertstoffe
Mit dem Ziel, die getrennt erfasste Wertstoffmenge zu erhöhen und die bestehenden 
Wertstoffinseln bestmöglich zu nutzen, wird die Erweiterung der Wertstoffinseln um 
zusätzliche Wertstofffraktionen geprüft.

Digitalisierung

Mit Blick auf die zukunftssichere Ausrichtung von Betrieben ist auch die Digitalisierung 
stetig voranzutreiben. Dies ist eine wichtige Themenstellung für die Zukunft. Sie be-
schreibt im ersten Schritt die Umwandlung analoger Daten in ein digital nutzbares For-
mat, wodurch sich Informationen flexibler und schneller verarbeiten lassen. Darüber 
hinaus geht es aber auch um die Verknüpfung unterschiedlicher digitaler Daten zur 
Effizienzsteigerung durch optimierte Prozesse sowie zur Generierung von Mehrwert 
für die Bürgerinnen und Bürger. Hier steigt zunehmend die Nachfrage nach einfachen 
digitalen Lösungen und Angeboten.

Prüfung der internen Prozesse
Um den Herausforderungen als moderne Dienstleisterin im abfallwirtschaftlichen 
Spektrum entgegentreten zu können, ist die Nutzung eines zentralen ERP-Systems 
dringend erforderlich. Nur damit können Prozesse einfach und singulär abgebildet und 
nachvollziehbar gemacht werden. Die ASZ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die 
bestehende Landschaft an Programmen zu evaluieren, um diese in einem einheitlichen 
System abzubilden. Im Zuge dessen sind konsequenterweise alle damit verbundenen 
Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. Eine Maßnahme ist auch der Ausbau des papier-
armen Büros.

Prüfung der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern
Es soll eine stärkere Bekanntmachung des Kundenportals Abfallwirtschaft sowie der 
Internetseite mit den Hinweisen zur Abfallvermeidung und den Möglichkeiten zur Wie-
derverwendung  und der Ausbau der Tätigkeiten im Bereich Social Media vorgenom-
men werden. Bei der Kommunikation sollen Druckerzeugnisse vermieden werden.

Reduzierung von Littering / Wilder Müll / Papierkorbabfälle

Ein sauberes Stadtbild ist für die Stadt Heidelberg ein wichtiges Anliegen. Daher sollen 
Littering und illegale Abfallablagerungen durch die folgenden Maßnahmen und Prüf-
aufträge weiter reduziert werden.

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
Gezielte Anti-Littering-Kampagnen können zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei-
tragen. Ferner soll das Thema auch in die Abfallpädagogik aufgenommen werden. Das 
Maßnahmenpaket kann weitere Bausteine umfassen, wie z. B. Prävention und Restrik-
tion durch stärkere öffentliche Präsenz (z. B. durch „Abfall-Detektive“).

Sortierung von Papierkorbabfällen
Perspektivisch könnte auch die Sortierung von Papierkorbabfällen zur Gewinnung wei-
terer Wertstoffe geprüft werden.

Nachhaltigkeit / Alternative Antriebe

Aufbau eines Nachhaltigkeitsberichts
Anstelle des bisherigen Umweltberichts soll ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt werden. 

Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
Umstellung der Abfallsammelfahrzeuge auf alternative Antriebe. Die ASZ Heidelberg 
wird im Zuge der Konzeption verschiedene Antriebsformen prüfen.

ASZ Heidelberg – künftige Rechtsform

Prüfung der Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen zur 
Bewältigung der Aufgaben
Für die Durchführung von Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge kann es ziel-
führend sein, sich von der Rechtsform als Amt zu lösen und sich als Eigenbetrieb oder 
auch als Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit (z. B. Anstalt öffentlichen 
Rechts) aufzustellen. Flexiblere Rechtsformen bieten i. d. R. mehr Potenziale bei Koope-
rationen, Fachkräftegewinnung, Beschaffung und Vergabe von Leistungen und Kapital-
beschaffung.

Prüfauftrag Personalmanagement 

Das Personalmanagement steht in den nächsten Jahren im Fokus jeder Kommune. Die 
Gewinnung von Fachkräften auf allen Ebenen bedarf mehr Anstrengungen und kreative-
rer Ansätze. Dabei spielt die Nutzung von Social Media und Instant Messaging Diensten 
eine zentrale Rolle. Darüber hinaus ist es von zentraler Bedeutung, dass die ASZ als Ar-
beitgeberin wahrgenommen wird, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie all-
gemeine Anforderungen an die Work-Life-Balance auch in bis dato zeitlich unflexiblen 
Tätigkeitsbereichen (Abfallentsorgung, Stadtreinigung, Werkstätten etc.) berücksichtigt. 

Auch die Betreuung von Personal wird mehr Aufwand erfordern, um Mitarbeitenden-
bindung zu generieren. Dazu gehören eine konstruktive Einarbeitung, Wissensma-
nagement und eine zeitgemäße IT-Landschaft.

Vor diesem Hintergrund sollen die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

Prüfung mit welchen Maßnahmen den zukünftigen Herausforde-
rungen im Bereich Personalmanagement begegnet werden kann
Im Bereich der ASZ Heidelberg zeigt sich ein Personalmangel in allen Berufsbereichen, 
von Müllwerkerinnen und Müllwerkern bis hin zu Ingenieurinnen und Ingenieuren. Es 
ist daher für die Zukunft von herausragender Wichtigkeit, Arbeitsplätze und die damit 
verbundenen Verpflichtungen gendergerecht sowie individuell auf die Lebensbedürf-
nisse der Stelleninhabenden anpassen zu können. Denkverbote und hergebrachte Me-
thoden müssen überprüft und neu gedacht werden;  Arbeitszeitmodelle müssen tat-
sächlich flexibel sein. 
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Abfallmengen-
prognose

Das Abfallaufkommen aus dem Herkunftsbereich privater Haushalte wird in erster Li-
nie bestimmt von der Bevölkerungszahl sowie von produktions- und konsumabhängi-
gen Vermeidungs- und Verwertungstendenzen. Ferner haben die Ziele, Maßnahmen 
und Prüfaufträge der ASZ Heidelberg Auswirkungen.

Für die künftige Entwicklung der Abfallmengen wurden im Rahmen der Fortschreibung 
des Abfallwirtschaftskonzepts drei Prognoseszenarien erstellt. Neben einer Statusfort-
schreibung werden in zwei weiteren Szenarien eine moderate und eine ambitionierte 
Veränderung beim Abfallverhalten und den daraus resultierenden spezifischen Abfall-
mengen angenommen. Die drei Szenarien werden nachfolgend skizziert:
Die Basis der Prognosemengen sind jeweils die Abfall- und Wertstoffmengen aus dem 
Jahr 2022. Die Prognosemengen für das Szenario 0 werden unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Bevölkerungsentwicklung sowie der Änderung des Abfuhrrhythmus beim 
Bioabfall auf ganzjährig wöchentlich fortgeschrieben. 

Bei den Szenarien 1 und 2 wird angenommen, dass der Wertstoffanteil der noch im 
Restabfall befindlichen Wertstoffe um 25 Prozent (Szenario 1) bzw. um 50 Prozent (Sze-
nario 2) reduziert und über die Wertstoffsammelsysteme erfasst wird. Ferner werden 
Effekte aus Kampagnen zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung bei den Prog-
noseszenarien gemäß der u. a. Ausführungen angenommen. Beim Szenario 2 wird zu-
dem angenommen, dass durch die entsprechenden Maßnahmen eine Restabfallmen-
ge von unter 100 kg/(E*a) erreicht wird.

Durch die in Tabelle 3 aufgeführten Effekte erfolgt eine Reduzierung oder Erhöhung 
der Menge der jeweiligen Abfallfraktion. Es wurden keine langfristigen / übergeordne-
ten Trends bei der Prognose berücksichtigt. 

Tabelle 3: Effekte der Prognoseszenarien

Maßnahme/Effekt 2025 2030 2035 kummuliert (2025–2035)
S0 S1 S2 S0 S1 S2 S0 S1 S2 S0 S1 S2

kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a) kg/(E*a)
Redzudierung des Restabfalls  
aufgrund von Wertstoffentfrachtung -2,00 -3,45 -6,50 0,00 -4,95 -9,70 0,00 -4,70 -10,00 -2,00 -13,10 -26,20

Verlagerung von organischen Abfällen  
aus dem Restabfall in den Bioabfall 

	– Änderungen des Abfuhrrhythmus auf wöchentlich

2,00 8,00 15,70

2,00 2,00 3,70 2,00 2,00 3,70
	– Stärkung der Abfallberatung  
(Imagekampagnen, weitere Maßnahmen) 3,00 6,00 3,00 6,00 6,00 12,00

Verlagerung von Altpapier 
aus dem Restabfall in den Altpapierbehälter

	– Stärkung der Abfallberatung  
(Imagekampagnen, weitere Maßnahmen) 0,40 0,80 0,50 1,00 0,50 1,00 1,40 2,80

Verlagerung von Kunststoffen/Verbunden 
aus dem Restabfall in die Gelbe Tonne

	– Stärkung der Abfallberatung  
(Imagekampagnen, weitere Maßnahmen) 0,60 1,00 0,90 1,70 0,90 2,00 2,40 4,70

Verlagerung von Altglas aus dem Restabfall  
in den Altglas-Depotcontgainer

	– Stärkung der Abfallberatung  
(Imagekampagnen, weitere Maßnahmen) 0,20 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,80 1,50

Verlagerung von Altmetall aus dem Restabfall  
in die Altmetallsammlung

	– Stärkung der Abfallberatung  
(Imagekampagnen, weitere Maßnahmen) 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 1,50

Stärkere Abfallvermeidung durch Stärkung 
der Abfallberatung sowie Wertewandel,  
dadurch Reduktion der Restabfallmenge

-1,00 -4,00 -1,00 -4,00 -2,00 -8,00

Wiederverwendung von Gegenständen  
aus dem Sperrgut durch Stärkung  
der Angebote und Wertewandel

-1,00 -1,50 -1,00 -1,50 -2,00 -3,00

Reduzierung der Altpapiermenge u. a.  
aufgrund des Rückgangs von Printmedien -2,00 -1,50 -2,00 -1,50 -4,00 -3,00
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Aufgrund des Bevölkerungswachstums in den nächsten Jahren wird die Menge im Sze-
nario 0 in den nächsten Jahren ansteigen. Die Abfallmengenprognose des Abfallwirt-
schaftskonzepts stellt in erster Linie die  Grundlage für den Nachweis der Entsorgungs-
sicherheit dar und basiert daher auf Aspekten, die vom örE beeinflussbar sind  
(Erfassungssysteme, Satzungsregelungen etc.). 

Zudem wurden in der Szenarienbetrachtung auch Effekte aus den bewusst ambitio-
nierteren Zielen und Maßnahmen der ASZ Heidelberg und der Politik aufgegriffen und 
berücksichtigt. Weitere anzustrebende Entwicklungen wie z. B. Produktgestaltung im 
Sinne eines Design for Recycling oder gesellschaftlicher Wertewandel (z. B. Konsumver-
zicht) liegen außerhalb seines Einflussbereichs. Mit Blick auf das Thema Design for Re-
cycling sind bundespolitische Vorgaben notwendig. Die Prognoseszenarien stützen 
sich u. a. auf Historien und Erfahrungen.

Abbildung 21: Prognose der Abfallmengen absolut in t/a bis 2035 Abbildung 22: Prognose der Abfallmengen, einwohnerspezifisch in kg/(E*a) bis 2035
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Nachweis der  
Entsorgungssicherheit 

Nach § 16 LKreiWiG Baden-Württemberg sind die örE verpflichtet, die Entsorgungssi-
cherheit für die im Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle für einen Zeitraum von zehn 
Jahren nachzuweisen. 

Behandlungskapazitäten von Restabfall, Schadstoffen und 
Sperrgut

Die Entsorgungssicherheit bezüglich des Restabfalls und des Sperrguts für die nächs-
ten zehn Jahre ist durch die bestehenden Verträge noch bis Ende 2034 großteils ge-
währleistet. Weitere Verträge zum Beispiel für Papierkorbinhalte und Schadstoffe wer-
den kontinuierlich vergeben. Auf angedachte Veränderungen wird bei künftigen 
Neuvergaben dabei ein besonderes Augenmerk gelegt.

Behandlungskapazitäten von Wertstoffen

Die Bioabfälle werden beim ZvBE in Wieblingen behandelt. Die Anlage soll zukünftig um 
eine Vergärungsstufe erweitert werden. Dadurch, dass die Behandlung in der eigenen 
Anlage erfolgt, ist die Entsorgungssicherheit langfristig gewährleistet. Die Behandlung 
von Grünabfällen, Altpapier, Altholz und weiteren Wertstoffen, die der Stadt Heidelberg 
angedient werden, erfolgt über Anlagen von Drittbeauftragten. Die Leistungen werden 
regelmäßig ausgeschrieben. Am Markt sind bezogen auf die der Stadt angedienten Wert-
stoffe ausreichend Behandlungskapazitäten vorhanden, sodass die Entsorgungssicher-
heit gewährleistet ist. Die Verwertung von Leichtverpackungen und Altglas erfolgt über 
Beauftragte der Dualen Systeme und liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt Heidel-
berg.

Ablagerungskapazitäten

Die Stadt Heidelberg verfügt derzeit über keine eigene Deponiekapazität. Die Entsor-
gung von Abfällen zur Ablagerung wird regelmäßig ausgeschrieben. Die Ablagerung 
erfolgt auf Deponien von Drittbeauftragten. Derzeit sind noch ausreichend Deponieka-
pazitäten am Markt vorhanden. Die Lage, insbesondere hinsichtlich DK 0 und I Deponi-
en wird aufgrund der zunehmend knapper werdenden Deponiekapazitäten am Markt 
beobachtet, sodass frühzeitig auf mögliche Veränderungen reagiert werden kann. 

Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes

Das Abfallwirtschaftskonzept für die Stadt Heidelberg soll gemäß den gesetzlichen Vor-
gaben fortgeschrieben werden, wenn sich wesentliche Änderungen im Vergleich zum 
vorliegenden Konzept ergeben. Unter der Berücksichtigung der endgültigen Beschluss-
fassung ist die nächste fünfte Fortschreibung voraussichtlich für 2033 zu planen.
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